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Nutzungsbedingungen 
für die 
Serviceeinrichtungen der 
Bayerische Regiobahn GmbH 

 
Liste der Entgelte 
 
 
 
 
 
 
 
 

gültig ab: 01.05.2024 
 
 
 
 
Bayerische Regiobahn GmbH 
Rudolf-Diesel-Ring 27 
83607 Holzkirchen 
 
 
 

Dieses Dokument wurde in Anlehnung an die Empfehlung des VDV erstellt. 
 
 

Version Datum Bemerkung 

1.0 04.04.2022  

2.0 01.01.2023 Anpassung 3.1 

2.1 20.03.2023 Anpassung Abschnitte 1-4 und 6 

2.2 31.08.2023 Anpassung Abschnitte 1-4 

2.3 05.04.2024 Anpassung Abschnitte 3-5 
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Für Personal, Maschinen, technische Anlagen und Dienstleistungen 

Gültig ab  

 

1. Personal 

1.1 Stundensatz für Arbeitszeit, Rüst- und Reisezeit   €   115,54 / Stunde 
1.2 Fahrtkosten für PKW       €       0,80 / km 
1.3 Reisekosten (Flug, Hotel, etc.)      nach Aufwand 
 

2. Maschinen 

2.1 Stapler (incl. Mitarbeiter / Std.)      €   156,54 / Stunde 
2.2 Hebeböcke incl. Mitarbeiter      €   312,00 / Tag 
2.3 Hallenkrananlage incl. Mitarbeiter     €   166,54 / Stunde 
 

3. Technische Anlagen 

3.1 Aufgleiseinheit (nur Equipment)      € 5000,00 / Einsatz 
3.2 Abstellgleis        €   200,00 / Tag 
3.3 Hallenbenutzung, Gleis mit Grube     €   120,00 / Stunde 
3.4 Hallenbenutzung, Gleis mit Grube bis 6 Std.    €   600,00 / pauschal 
3.5 Hallenbenutzung, Gleis mit Grube ab 6 Std.    €   870,00 / Tag 
3.6 Befüllen mit Frischwasser      €     30,00 / Fahrzeug 
3.7 Entsorgung Brauchwasser      €     50,00 / Fahrzeug 
3.8 Benutzung Außenwaschanlage      €   200,00 / Stunde 

(inkl. Verbrauchsmaterial wie Wasser, Waschmittel, usw.) 

3.9 Programmierung Außenwaschanlage     nach Aufwand 
(Neuanpassung der ARA an das jeweilige Fahrzeug) 

3.10 Kadavergrube mit Reinigungsgerät     €   100,00 / Stunde 
 

 

4. Dienstleistungen 

4.1 PZB-Wartung (große Frist)       € 1200,00 / pauschal 
4.2 PZB-Wartung (kleine Frist)       €   848,00 / pauschal 
4.3 PZB-Auswertung (Auslesung und Auswertung)   €   530,00 / pauschal 
4.4 PZB-Auslesung (ohne Auswertung)     €   424,00 / pauschal 
4.5 Radreifenvermessung       €     95,00 / je Achse 
4.6 Bremsrevision Br 1.1 €   960,00 / pauschal 
4.7 Bremsrevision Br 1.2       € 1300,00 / pauschal 
4.8 Bremsrevision Br 3       €   nach Aufwand 
4.9 GSMR-Wartung (Zugfunk)      €   530,00 / pauschal 
  
5. Unterflurradsatzbearbeitung (URD) (exkl. Rüstzeit siehe 1.1) 

5.1 Bearbeitung Radsatz        €   270,00 / Achse  
5.2 Bearbeitung Radsatz mit BS      €   310,00 / Achse  

5.3 Sonder- und Großaufträge      € Preis auf Anfrage  
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6. Material 

6.1 Materialverkauf / Verkauf zugekaufter Dienstleistungen  nach Aufwand + 15% 
6.2 Kleinmaterialzuschlag (gerundet auf volle Euro)   15% vom Materialwert 
 

 

7. Stornierungskosten 

Bezugsgröße ist jenes Entgelt, das für die Inanspruchnahme der stornierten Leistung zu zahlen 

gewesen wäre. 

6.1 Stornierung bis 2 Monate vor Inanspruchnahme der Leistung kostenfrei 
6.2 Stornierung bis 1 Monat vor Inanspruchnahme der Leistung   25 % 
6.3 Stornierung bis 1 Woche vor Inanspruchnahme der Leistung   50 % 
6.4 Stornierung danach 100 % 
 


